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1. Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für 

die Wahl des Stadtrats und der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters in 

der kreisfreien Stadt Aschaffenburg am 08. März 2026 

 

1. Durchzuführende Wahl: 

 Am Sonntag, dem 08. März 2026, findet die Wahl von 44 Stadtratsmitgliedern und der 

Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters statt. 

 

2. Wahlvorschlagsträger 

 Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wählergruppen 

(Wahlvorschlagsträgern) eingereicht werden. Der Begriff der politischen Partei richtet 

sich nach dem Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz). Wählergruppen 
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sind alle sonstigen Vereinigungen oder Gruppen natürlicher Personen, deren Ziel es ist, 

sich an Gemeindewahlen zu beteiligen. Parteien und Wählergruppen, die verboten sind, 

können keine Wahlvorschläge einreichen. 

 

3.  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

3.1 Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von Wahlvorschlägen aufgefordert. Die 

Wahlvorschläge können ab Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch spätestens am 

Donnerstag, dem 08. Januar 2026 (59. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr, dem Wahleiter 

zugesandt oder während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Stadt 

Aschaffenburg, großer Sitzungssaal, Erdgeschoss übergeben werden. 

 Das Wahlamt ist in dieser Zeit wie folgt geöffnet: 

 Montag und Mittwoch: 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis16:00 Uhr 

 Dienstag und Donnerstag: 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:30 Uhr 

 Freitag: 08:00 bis 13:00 Uhr 

 Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag einreichen. 

3.2 Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet die Wahl 

a) des Stadtrats nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, 

b) der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl mit Bindung an die sich bewerbenden Personen statt. 

3.2 Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, findet die Wahl 

a) des Stadtrats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl,  

b) der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl ohne Bindung an sich bewerbende Personen statt. 

 

4. Wählbarkeit zum Stadtratsmitglied 

4.1 Für das Amt eines Stadtratsmitglieds ist jede Person wählbar, die am Wahltag 

a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehörige der 
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist; 

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat; 

c) seit mindestens drei Monaten in der Stadt Aschaffenburg eine Wohnung hat, die nicht 
ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich in der Stadt 
gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren hat, jedoch 
innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die Stadt zurückkehrt, ist mit dem Zuzug 
wieder wählbar. 

4.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 21 Abs. 2 GLKrWG 

nicht wählbar ist. 

 

5. Wählbarkeit zur Oberbürgermeisterin oder zum Oberbürgermeister 

5.1 Für das Amt der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters ist jede Person 

wählbar, die am Wahltag 

a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist;  

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat; 

c) eine Person kann auch gewählt werden, wenn sie ihren Aufenthalt nicht in der Stadt 
Aschaffenburg hat. 

5.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht 
wählbar ist.  
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6. Aufstellungsversammlungen 

6.1 Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder einer Wählergruppe in 

einer Versammlung aufgestellt, die zu diesem Zweck für den gesamten Wahlkreis 

einzuberufen ist.  

Diese Aufstellungsversammlung ist 

a) eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wählergruppe, 

b) eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern einer Partei oder 
Wählergruppe für die bevorstehende Aufstellung sich bewerbender Personen 
gewählt wurden oder 

c) eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung einer Partei oder 
einer Wählergruppe allgemein für bevorstehende Wahlen bestellt wurde.  

Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenversammlung darf nicht früher 

als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei 

oder einer Wählergruppe gewählt worden sein, die im Zeitpunkt der Wahl der 

Delegierten in der Stadt Aschaffenburg wahlberechtigt waren. 

Die Teilnehmer der Aufstellungsversammlung müssen im Zeitpunkt ihres 

Zusammentritts in der Stadt Aschaffenburg wahlberechtigt sein. Die 

Aufstellungsversammlung darf nicht früher als 15 Monate vor dem Monat stattfinden, in 

dem der Wahltag liegt.  

Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Abstimmung gewählt. Jede an der 

Aufstellungsversammlung teilnahmeberechtigte und anwesende Person ist hierbei 

vorschlagsberechtigt. Den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen ist 

Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit 

vorzustellen. 

6.2 Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich bewerbenden Person in den 

Wahlvorschlag nachrücken, sind in gleicher Weise wie sich bewerbende Personen 

aufzustellen. 

6.3 Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame Wahlvorschläge einreichen. 

Gemeinsame Wahlvorschläge sind in einer gemeinsamen Versammlung aufzustellen 

(bei der Oberbürgermeisterwahl siehe auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten vereinbaren die 

Wahlvorschlagsträger. 

6.4 Bei Stadtratswahlen kann die Versammlung beschließen, dass sich bewerbende 

Personen zweimal oder dreimal auf dem Stimmzettel aufgeführt werden sollen. 

6.5 Besonderheiten bei der Oberbürgermeisterwahl: 

 Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als gemeinsame sich bewerbende Person 
aufgestellt werden, sind folgende Verfahrensarten möglich: 

6.5.1 Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen Aufstellungsversammlung der 

Parteien und der Wählergruppen aufgestellt, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag 

einreichen. 

6.5.2 Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich bewerbende Person in getrennten 

Versammlungen auf und reichen getrennte Wahlvorschläge ein. Eine von mehreren 

Versammlungen aufgestellte sich bewerbende Person muss gegenüber dem Wahlleiter 

schriftlich erklären, ob sie als gemeinsame sich bewerbende Person auftreten will oder, 

falls diese Möglichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf allen Wahlvorschlägen 

bewerben will. 

 

7. Niederschriften über die Versammlung 

7.1 Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der 
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Niederschrift muss ersichtlich sein: 

a) Die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversammlung, 

b) Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung, 

c) die Zahl der teilnehmenden Personen, 

d) bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Erklärung, dass die Mehrheit der 
Delegierten nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von 
den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden ist, die im 
Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren, 

e) der Verlauf der Aufstellungsversammlung, 

f) das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Personen gewählt wurden 

g) die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre Reihenfolge und ihre 
etwaige mehrfache Aufführung, 

h) auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Personen ersetzt werden, sofern 
die Aufstellungsversammlung Ersatzleute aufgestellt hat. 

7.2 Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung leitenden Person und zwei 

Wahlberechtigten, die an der Versammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben. 

Jede wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift unterzeichnen. Auch sich 

bewerbende Personen dürfen die Niederschrift unterzeichnen, wenn sie an der 

Versammlung teilgenommen haben. 

7.3 Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt sein, in die sich diejenigen 

Wahlberechtigten mit Namen, Anschrift und Unterschrift eingetragen haben, die an der 

Versammlung teilgenommen haben. 

7.4 Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahlvorschlag beizulegen. 

 

8. Inhalt der Wahlvorschläge 

8.1 Bei Stadtratswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens so viele sich bewerbende 

Personen enthalten, wie Stadtratsmitglieder zu wählen sind.  

 In der Stadt Aschaffenburg darf daher ein Wahlvorschlag höchstens 44 sich bewerbende 

Personen enthalten. Wenn sich bewerbende Personen im Wahlvorschlag mehrfach 

aufgeführt werden, verringert sich die Zahl der sich bewerbenden Personen 

entsprechend. 

 Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben 

Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei einer Wahl nur 

in einem Wahlvorschlag benannt werden. Bei Oberbürgermeisterwahlen darf jeder 

Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende Person enthalten. 

8.2 Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort 

tragen. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 

Parteien oder Wählergruppen tragen. Kurzbezeichnungen, bei denen der Name der 

Partei oder der Wählergruppe nur durch eine Buchstabenfolge oder in anderer Weise 

ausgedrückt wird, reichen als Kennwort aus. Dem Kennwort ist eine weitere 

Bezeichnung beizufügen, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 

erforderlich ist. 

 Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der Name des 

Wahlvorschlagsträgers als Kennwort, bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die 

Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen in der im 

Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kennwort. Enthalten gemeinsame, aber 

getrennt eingereichte Wahlvorschläge zur Oberbürgermeisterwahl kein oder kein 

gemeinsames Kennwort, gelten die Kennworte der Wahlvorschläge in alphabetischer 

Reihenfolge als gemeinsames Kennwort. 
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8.3 Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über die Organisation vorzulegen, 

wenn sie als organisiert behandelt werden sollen. 

8.4 Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und Ihre Stellvertretung bezeichnen, 

die in der Stadt wahlberechtigt sein müssen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt die erste 

unterzeichnende Person als Beauftragter, der zweite als seine Stellvertretung. Der 

Beauftragte ist berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 

entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung der beauftragten Person. 

8.5 Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich bewerbender Personen in 

erkennbarer Reihenfolge entsprechend der Aufstellung in der Niederschrift über die 

Aufstellungsversammlung nach Familienname, Vorname, Tag der Geburt, Geschlecht, 

Beruf oder Stand und Anschrift enthalten.  

8.6 Angegeben werden können  

a) Geburtsnamen, falls sich die Namensführung innerhalb von 2 Jahren vor dem 
Wahltag geändert hat, 

b) kommunale Ehrenämter und im Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehene 
Ämter, falls diese in den Stimmzettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies 
insbesondere: Ehrenamtliche erste, zweite oder dritte Bürgermeisterin, 
ehrenamtlicher erster, zweiter oder dritter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, 
stellvertretende Landrätin, stellvertretender Landrat, Kreisrätin, Kreisrat, 
Bezirkstagspräsidentin, Bezirkstagspräsident, stellvertretende 
Bezirkstagspräsidentin, stellvertretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrätin, 
Bezirksrat, Mitglied des Europäischen Parlaments, des Bundestags, des Landtags. 

 Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen erscheinen auf dem Stimmzettel vor 

den zweifach aufzuführenden und diese vor den übrigen sich bewerbenden Personen. 

8.7 Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der Aufnahme ihres Namens in 

den Wahlvorschlag zustimmt und dass sie bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am 

selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt wird. Wird eine mehrfache 

Aufstellung festgestellt, hat die sich bewerbende Person dem Wahlleiter nach 

Aufforderung mitzuteilen, welche Bewerbung gelten soll. Unterlässt sie diese Mitteilung 

oder widersprechen sich die Mitteilungen, sind die Bewerbungen für ungültig zu erklären. 

 Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, dass sie nicht von der 

Wählbarkeit ausgeschlossen ist.  

8.8 Ein Wahlvorschlag zur Wahl einer Oberbürgermeisterin oder eines Oberbürgermeisters 

muss ferner, wenn die sich bewerbenden Person im Wahlkreis weder eine Wohnung 

noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine Bescheinigung der Stadt, in der die sich 

bewerbende Person ihre Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne 

ein Wohnung zu haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre Wählbarkeit 

enthalten. 

 Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 

8.9 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Stadtrats oder der Oberbürgermeisterin oder des 

Oberbürgermeisters muss, wenn sich die Person nicht in der Gemeinde bewerben will, 

in der sie ihre alleinige Wohnung oder ihre Hauptwohnung hat, eine Bescheinigung 

dieser Gemeinde, bei Personen ohne Wohnung der letzten Wohnsitzgemeinde, 

enthalten, dass sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. Die Gemeinde darf 

diese Bescheinigung nur einmal ausstellen. 

 Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 

9. Unterzeichnung der Wahlvorschläge  

 Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrieben sein, die am  
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 19. Januar 2026 (48. Tag vor dem Wahltag) wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung 

durch sich bewerbende Personen oder Ersatzleute eines Wahlvorschlags ist unzulässig. 

Die Unterschriften auf dem Wahlvorschlag müssen eigenhändig geleistet werden. Die 

Unterzeichnenden müssen Familienname, Vorname und Anschrift angeben und in der 

Stadt wahlberechtigt sein. Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag 

unterzeichnen. Die Zurückziehung einzelner Unterschriften, der Verlust des Wahlrechts 

oder der Tod einer unterzeichnenden Person des Wahlvorschlags berührt die Gültigkeit 

des Wahlvorschlags nicht. 

 

10. Unterstützungslisten für Wahlvorschläge 

10.1 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen nicht nur von zehn 

Wahlberechtigten unterschrieben werden, sondern zusätzlich von mindestens 340 

Wahlberechtigten durch Unterschrift in Listen, die bei der Stadt aufliegen, unterstützt 

werden. Neue Wahlvorschlagsträger sind Parteien und Wählergruppen, die im Stadtrat 

seit dessen letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen 

bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten waren; sie benötigen allerdings dann keine 

zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn sie bei der letzten Landtagswahl oder 

bei der letzten Europawahl mindestens fünf v. H. der im Land insgesamt abgegebenen 

gültigen Stimmen oder bei der letzten Bundestagswahl mindestens fünf v. H. der im Land 

abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. Maßgeblich sind die vom 

Landeswahlleiter früher als drei Monate vor dem Wahltag bekannt gemachten 

Ergebnisse. 

 Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 

Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger in ihrer Gesamtheit 

im Stadtrat seit dessen letzter Wahl auf Grund des gleichen gemeinsamen 

Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten waren oder wenn 

mindestens einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger keine zusätzlichen 

Unterstützungsunterschriften benötigt. 

10.2 In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen: 

a) die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewerbenden Personen und 
Ersatzleute, 

b) Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben, 

c) Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben. 

10.3 Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in dem sich der Eintragungsraum 

befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Behinderung oder 

erhebliche Belästigung der sich Eintragenden verboten. 

10.4 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos. 

10.5 Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Eintragungsräume, die Öffnungszeiten 

und die Ausstellung von Eintragungsscheinen an kranke und körperlich behinderte 

Personen werden von der Stadt gesondert bekannt gemacht. 

 

11. Zurücknahme von Wahlvorschlägen 

 Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis zum 08. Januar 2026 (59. 

Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr, zulässig. Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen 

im Ganzen beschließen die Wahlvorschlagsträger in gleicher Weise wie über die 

Aufstellung der Wahlvorschläge. Der Beauftragte kann durch die 

Aufstellungsversammlung verpflichtet werden, unter bestimmten Voraussetzungen den 

Wahlvorschlag zurückzunehmen. 
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Aschaffenburg, den 09.12.2025 

 
Dr. Meinhard Gruber 
Stadtdirektor, Wahlleiter 
 

 

2. Bekanntmachung über die Eintragungsmöglichkeiten in Unterstützungslisten für die 

Wahl des Stadtrats und des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin in der 

kreisfreien Stadt Aschaffenburg am 08. März 2026  

 

1. Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften benötigen, können sich 

die Wahlberechtigten ab dem Tag nach der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch 

spätestens bis Montag, den 19.01.2026 (48. Tag vor dem Wahltag), 12 Uhr, mit 

Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift in eine Unterstützungsliste 

eintragen. 

 

2. Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten: 

 

Eintragungsraums Eintragungszeiten  

 

Stadt Aschaffenburg 

Rathaus 

Sitzungssaalgebäude 

Erdgeschoss 

Dalbergstraße 15 

63739 Aschaffenburg 

 

 

Mo. & Mi.: von 8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 

16:00 Uhr 

 

Di. & Do.: von 8:00 – 12:00 Uhr und 13:00 - 

17:30 Uhr 

 

freitags: von 8:00 bis 13:00 Uhr 

 

zusätzlich 

Donnerstag, den 15.01.2026: von 8:00 bis 20:00  

Uhr 

 

Samstag, den 17.01.2026: von 10:00 bis 15:00 

Uhr 

 

 

Der 

Eintragungs- 

raum ist 

barrierefrei 

zugänglich 
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3. Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer glaubhaft macht, wegen 

Krankheit oder körperlicher Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren 

Schwierigkeiten in der Lage zu sein, einen Eintragungsraum aufzusuchen, erhält auf 

Antrag einen Eintragungsschein. Auf dem Eintragungsschein ist an Eides statt zu 

versichern, dass diese Voraussetzungen für die Erteilung vorliegen. Die Eintragung kann 

in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem 

Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine 

Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen. Der 

Eintragungsschein ist bei der Eintragung abzugeben. Eintragungsscheine können 

schriftlich oder mündlich (nicht telefonisch) bei der Gemeinde oder der 

Verwaltungsgemeinschaft beantragt werden. Die Eintragung kann nicht brieflich erklärt 

werden. 

 

4. Personen, die sich eintragen wollen, müssen ihren Personalausweis, ausländische 

Unionsbürgerinnen/Unionsbürger ihren Identitätsausweis, oder ihren Reisepass 

vorlegen. 

Aschaffenburg, 09.12.2025 

Dr. Meinhard Gruber 
Stadtdirektor, Wahlleiter 
 

 

3. Wahl des Stadtrats und der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters der 

Stadt Aschaffenburg am 08.03.2026 Sitzungen des Gemeindewahlausschusses der 

Stadt Aschaffenburg 

 

Der Gemeindewahlausschuss der Stadt Aschaffenburg tritt am Dienstag, 20.01.2026, 
16 Uhr, im Rathaus, Dalbergstr. 15, 3. Stock, Kleiner Sitzungssaal, zur Vorbereitung 
der Stadtratswahl und der Wahl der Oberbürgermeisterin oder des 
Oberbürgermeisters am 08.03.2026 zusammen.  
 
Tagesordnung:  
 
1. Beschluss über die Gültigkeit der eingereichten Wahlvorschläge (Art. 32 Abs. 2 
GLKrWG) 
 
2. Zuteilung der Ordnungszahlen für zugelassene Wahlvorschläge (§ 52 GLKrWO) 
 
3. Bekanntgabe der Entscheidung durch den Gemeindewahlleiter. 
 
 
Weitere Termine des Gemeindewahlausschusses: 
 
Dienstag, 27.01.2026, 16 Uhr:  findet nur statt, wenn am 20.01.2026 in der ersten 

Sitzung Einwendungen eingebracht werden 
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Sonntag 08.03.2026, 21 Uhr:  zur Feststellung des abschließenden Ergebnisses der 
Wahl der Oberbürgermeisterin oder des 
Oberbürgermeisters 

 
Montag, 09.03.2026, 16 Uhr: zur Feststellung des abschließenden Ergebnisses der 

Wahl der Oberbürgermeisterin oder des 
Oberbürgermeisters. Findet nur statt, wenn am 
Sonntag, 08.03.2026 kein abschließendes Ergebnis 
festgestellt werden kann 

 
Freitag, 13.03.2026, 11 Uhr:  zur Feststellung des abschließenden Ergebnisses der 

Stadtratswahl, findet nur statt sofern keine Stichwahl 
der Oberbürgermeisterin oder des 
Oberbürgermeisters stattfindet 

 
Montag, 23.03.2026, 15 Uhr:  zur Feststellung des abschließenden Ergebnisses der 

Stadtratswahl und der Stichwahl der 
Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters 

 

Die Sitzungen sind öffentlich. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Gemeindewahlausschluss ohne Rücksicht auf 

die Zahl der erschienen Beisitzer beschlussfähig ist (§ 9 Abs. 1 der GLKrWO). 

 

Aschaffenburg, den 09.12.2025 

Dr. Meinhard Gruber 
Stadtdirektor, Wahlleiter 
 

 

4. Bekanntmachung Gemäß Art. 41 Abs. 4 S. 1 Bayerisches 

Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) wird nachfolgender Verwaltungsakt 

ortsüblich bekanntgemacht: 

 

Allgemeinverfügung der kreisfreien Stadt Aschaffenburg über die 

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs zur Sicherstellung 

des Ausbildungsverkehrs durch Bezuschussung der Fahrgäste in Form 

der Ausgabe vergünstigter Fahrausweise in der kreisfreien Stadt 

Aschaffenburg 

 

Aufgrund von Art. 27 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung – 

GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt 

geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573), Art. 8 Abs. 1 und 

2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) in der 
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Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1996 (GVBl. S. 336), zuletzt geändert durch 

Art. 17 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und § 8a Abs. 1 des 

Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. 

August 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 11. April 

2024 (BGBl. 2024 Nr. 119) erlässt die kreisfreie Stadt Aschaffenburg als 

Allgemeinverfügung folgende allgemeine Vorschrift gemäß Art. 2 lit. l) und Art. 3 Abs. 2 VO 

(EG) Nr. 1370/2007: 

Präambel 

1977 hat der Bundesgesetzgeber mit § 45a PBefG die Ausgleichsleistungen für die 

Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs eingeführt. Die 

Unternehmen erhalten seitdem einen anhand von Parametern berechneten Ausgleich für 

die Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs. Anders als 

es die in § 45a PBefG und in der PBefAusglV angelegten Parameter für die Berechnung 

dieser Ausgleichsleistung nahelegen, ging und geht es bei den Ausgleichsleistungen nach 

§ 45a PBefG aber nicht nur um die Rabattierung der Zeitfahrausweise des 

Ausbildungsverkehrs. Vielerorts gab es im ländlichen Raum Mitte der 70er Jahre überhaupt 

kein ÖPNV-Angebot mehr. Um Schülern den Besuch von weiterführenden Schulen in 

Unter- und Mittelzentren zu ermöglichen (ein Ziel der Schulreformen zu dieser Zeit), 

mussten nicht mehr vorhandene Verkehre also erst wieder eingerichtet werden. Selbst dort, 

wo es im Regionalverkehr noch ein Grundangebot gab, fuhren nach 14:00 Uhr kaum 

weitere Busse. Letzterem Umstand verdankt die Kostensatzgruppe Orts- und 

Nachbarortslinienverkehr ihre Entstehung. Bei mindestens 14 Fahrtenpaaren täglich 

musste auch nachmittags und am Frühabend wieder ÖPNV angeboten werden. 

Das alles ist lange (knapp 50 Jahre) her. Die Ausgleichsmittel nach § 45a PBefG stecken 

aber unverändert im Finanzierungssystem für den ÖPNV. 

Seit Inkrafttreten der VO (EG) Nr. 1370/2007 waren § 45a PBefG und die PBefAusglV eine 

allgemeine Vorschrift gemäß ihres Art. 3 Abs. 3. 

Zum 01.01.2024 hat der Freistaat Bayern § 45a PBefG (wie in § 64a PBefG zugelassen) in 

Landesrecht überführt. Im Rahmen des neuen Art. 24 BayÖPNVG (Hilfen für den 

Ausbildungsverkehr) wird unterschieden zwischen Bestandsverkehren, deren 

Linienverkehrsgenehmigungen noch Geltungsdauer haben, und wiederteilten 

Linienverkehren. Für Bestandsverkehre werden die bisherigen Ausgleichsmittel gemäß § 

45a PBefG bis zum Ablauf der Geltungsdauern als Hilfen für den Ausbildungsverkehrweiter 

gewährt. Bis zum 31.12.2025 geschieht die Ausgleichsgewährung im Rahmen der 

Ausgleichsgewährung für das Deutschlandticket. Ab dem 01.01.2026 sind die Hilfen für den 

Ausbildungsverkehrgemäß Art. 24 ÖPNVG   nicht mehr Bestandteil einer allgemeinen 

Vorschrift über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif. Die Hilfen für den 

Ausbildungsverkehrfür Verkehre in der Bestandssicherung müssen daher in die 
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vorliegende allgemeine Vorschrift übernommen werden. 

Nach dem 01.01.2025 erteilte Genehmigungen fallen aus der Bestandssicherung heraus 

und die Hilfen für den Ausbildungsverkehr werden auf die ÖPNV-Aufgabenträger neu 

verteilt. Die Maßstäbe für die Neuverteilung sind nur abstrakt bekannt. Die Daten, die in die 

Neuverteilung einfließen, sind vorher nicht vollständig bekannt. Kein Aufgabenträger kann 

daher verlässlich abschätzen oder gar kalkulieren, welche Hilfen für den 

Ausbildungsverkehr ihm künftig für Linienverkehre zugewiesen werden, die aus der 

Bestandssicherung herausfallen. 

Die bisherigen Ausgleichsleistungen gemäß § 45a PBefG stecken aber in bedeutendem 

Umfang auch im Finanzierungssystem für den ÖPNV im in der kreisfreien Stadt 

Aschaffenburg, weil sie in erheblichem Umfang auch Betriebskosten abdecken. Sie 

müssten bei Kürzungen daher durch eigene Haushaltsmittel des Landkreises abgelöst 

werden. Diese sind aktuell nicht finanzierbar. 

Die kreisfreie Stadt Aschaffenburg hat sich entschlossen, für Verkehre in der 

Bestandssicherung und für aus der Bestandssicherung herausfallende Verkehre eine 

allgemeine Vorschrift über Hilfen für den Ausbildungsverkehr zu erlassen. 

Seit dem Urteil des EuGH vom 08.09.2022 (Rs. C-614/20 - Lux Estonia Express AS) steht 

fest, dass die zuständige Behörde aus einer allgemeinen Vorschrift heraus verpflichtet ist, 

wirtschaftliche Nachteile in definiertem Umfang auszugleichen. Ein Haushaltsvorbehalt ist 

nicht zulässig.  Wenn der Freistaat Bayern die Hilfen für den Ausbildungsverkehr für 

wiedererteilte Verkehre an den ÖPNV-Aufgabenträger kürzt, darf der ÖPNV-

Aufgabenträger die Hilfen für den Ausbildungsverkehr für die Verkehrsunternehmen in der 

Folge also nicht ohne weiteres kürzen. 

Die kreisfreie Stadt Aschaffenburg hat sich daher dafür entschieden, das daraus 

resultierende Haushaltsrisiko mit folgender Maßnahme zu reduzieren: 

Die Ausgleichsleistung ist in Art. 4 VO (EG) Nr. 1370/2007 begrenzt auf die 

gemeinwirtschaftliche Verpflichtung. Wenn die Ausgleichsleistung abgesenkt werden muss, 

kann also auch entsprechend die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung (im Sinne eines 

wirtschaftlichen Nachteils) reduziert werden (§ 5 Abs. 2 dieser Satzung). Die kreisfreie Stadt 

Aschaffenburg macht davon im Bedarfsfall Gebrauch. 

§ 1 Höchsttarif und gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 

Im ÖPNV der kreisfreien Stadt Aschaffenburg (im Folgenden: kreisfreie Stadt) werden die 

von der kreisfreien Stadt vorgegebenen Beförderungsentgelte und -bedingungen in der 

jeweils von der Regierung von Unterfranken zugestimmten Fassung als Höchsttarife im 

Rahmen einer allgemeinen Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 

festgesetzt. Die Beantragung einer Änderung der Beförderungsentgelte und -bedingungen 

gemäß § 39 PBefG bedarf der Zustimmung der kreisfreien Stadt. Die 
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Höchsttarifverpflichtung schließt die Pflicht ein, für von der kreisfreien Stadt verlangte 

Änderungen der Beförderungsentgelte und -bedingungen die Zustimmung der 

Genehmigungsbehörde gemäß § 39 PBefG einzuholen. 

  

§ 2 Geltungsbereich 

(1) Der geografische Geltungsbereich der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung in § 1 ist das 

Gebiet der kreisfreien Stadt. Derzeit wird dieses Gebiet durch die gemäß der Anlage 1 

zu dieser allgemeinen Vorschrift ersichtlichen noch in der Bestandssicherung stehenden 

und die aus der Anlage 2 zu dieser allgemeinen Vorschrift ersichtlichen aus der 

Bestandssicherung herausgefallene Linienverkehre im ÖPNV erschlossen: 

 

(2) Im Falle des Herausfallens weiterer Linienverkehre aus der Bestandssicherung verringert 

sich der Geltungsbereich gemäß der Anlage 1 und erweitert sich der Geltungsbereich 

gemäß der Anlage 2 automatisch. Ein- und ausbrechende zusätzliche Linienverkehre 

erweitern den Geltungsbereich um die auf dem jeweiligen Linienweg im Gebiet der 

kreisfreien Stadt erbrachten Beförderungsleistungen, sofern zwischen den zuständigen 

Aufgabenträgern nichts anderes vereinbart ist. Die Verwaltung der kreisfreien Stadt wird 

ermächtigt, die Listen gemäß den Anlage 1 und 2 und fortzuschreiben und zu 

veröffentlichen. 

 

§ 3 Ausgleichsleistungen 

(1) Unternehmen, deren Linienverkehre in den Höchsttarif einbezogen sind und die auf ihren 

Linienverkehren die Höchsttarife gemäß § 1 anwenden, haben Anspruch auf die 

Gewährung von Hilfen für den Ausbildungsverkehr gemäß Art. 24 BayÖPNVG in Höhe 

der bisher auf diese Linienverkehre entfallenden Ausgleichsmittel gemäß § 45a PBefG.   

 

(2) Die Hilfen für den Ausbildungsverkehr werden dem Grunde nach nur angepasst, wenn 

die Hilfen für den Ausbildungsverkehr gemäß Art. 24 BayÖPNVG seitens des Freistaats 

allgemein dynamisiert werden. 

 

(3) Die Gewährung des Ausgleichsbetrags erfolgt an die Unternehmen. Art. 24 Abs. 2 Satz 

1 BayÖPNVG bleibt unberührt. 

 

(4) Vermindern sich die Hilfen für den Ausbildungsverkehr bei einem aus der 

Bestandssicherung herausfallenden Linienverkehr seitens des Freistaats gegenüber den 

bisherigen Bestandsmitteln gemäß Absatz 1, erhält das Unternehmen diese durch den 
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Landkreis / die kreisfreie Stadt vorbehaltlich § 5 Abs. 2 in bisheriger Höhe ausgeglichen.  

 

§ 4 Einnahmen aus Fahrscheinverkauf 

Vorbehaltlich anderweitiger Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, verbleiben 

die Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf bei den Unternehmen. 

§ 5 Änderungen im Verkehrsleistungsangebot 

(1) Die Ausgleichsleistungen vermindern sich um die ersparten Aufwendungen, welche sich 

aus der von einem Unternehmen vorsätzlich oder grob fahrlässig zu vertretenden 

Kürzung der bei Inkrafttreten dieser allgemeinen Vorschrift vorhandenen 

Verkehrsleistungsangebote oder der Unterschreitung der bisherigen quantitativen und 

qualitativen Standards oder der künftig nach einem Nahverkehrsplan geltenden 

quantitativen und qualitativen Standards bei der Betriebsleistungserbringung    ergibt. 

 

(2) Soweit Linienverkehre Leistungen enthalten, die zur Sicherstellung des 

Ausbildungsverkehrs nicht benötigt werden, kann die kreisfreie Stadt in Abstimmung mit 

dem Unternehmen den Ausgleichsbetrag gemäß § 3 Abs. 4 kürzen. Das Unternehmen 

ist in diesem Fall verpflichtet, sein betriebliches Leistungsangebot in Abstimmung mit der 

kreisfreien Stadt so anzupassen, damit das vorherige wirtschaftliche Gleichgewicht 

wiederhergestellt wird. 

§ 6 Trennungsrechnung 

(1) Soweit die Unternehmen anderen betrieblichen Tätigkeiten als der Beförderung von 

Fahrgästen zum Höchsttarif auf den gemäß § 2 einbezogenen Linienverkehren 

nachgehen, haben sie eine Trennungsrechnung einzurichten. Diese Verpflichtung 

entfällt, wenn und soweit die Linienverkehre gemäß § 2 aus anderem Anlass schon einer 

Prüfung der Überkompensation unterworfen sind. 

(2) Die Durchführungsvorschriften für die Trennungsrechnung ergeben sich aus Ziff. 5 des 

Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007. Die Schlüsselung von Querschnittsfunktionen hat 

nach den Grundsätzen der Sachgerechtigkeit und Stetigkeit zu erfolgen. 

(3) Die Trennungsabrechnung muss den gleichen Zeitraum wie die Jahresabschlüsse 

umfassen. 

(4) Mit der Trennungsrechnung verbundene Kosten sind vom Ausgleich nach § 3 umfasst. 

 

§ 7 Regelungen zur Vermeidung einer Überkompensation 

(1) Die kreisfreie Stadt prüft vorbehaltlich Absatz 7 jährlich und bei begründetem Anlass, ob 

die Unternehmen die Regeln der Nrn. 1 bis 6 des Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007 

einhalten und ob die maßgeblichen Kosten zuzüglich eines angemessenen Gewinns 
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durch die maßgeblichen Einnahmen der Unternehmen über- oder unterschritten werden. 

Der Landkreis / die kreisfreie Stadt kann auf längere Prüfungszyklen übergehen; diese 

dürfen einen Zeitraum von jeweils drei Jahren nicht überschreiten. Die Kosten bei der 

Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung sind nach der VO PR 30/53 in 

Verbindung mit der Anlage LSP nach dem ÖPNV-Kostengliederungsschema des 

Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands zu ermitteln. Die Prüfung erfolgt auf der 

Grundlage der von den Unternehmen nach folgendem Absatz 3 vorgelegten 

Begutachtungen. Der Landkreis / die kreisfreie Stadt kann aus begründetem Anlass 

ergänzende Angaben und Unterlagen verlangen. Die Unternehmen legen diese dem 

Landkreis / der kreisfreien Stadt unverzüglich (d.h. in der Regel spätestens zwei Wochen 

nach der jeweiligen Anforderung) vor. 

(2) Der angemessene Gewinn gemäß der Trennungsrechnung ist auf eine Umsatzrendite 

von 6,5% begrenzt und nicht zu begründen oder nachzuweisen, wenn die Unternehmen 

z.B. anhand des Durchschnittsalters ihres Fuhrparks (einschließlich dessen der 

Auftragsunternehmen der Unternehmen) nachweisen können, dass sie wiederkehrend in 

ihre Fuhrparke reinvestieren. Bei fehlenden oder reduzierten Reinvestitionen ist der 

angemessene Gewinn im Verhältnis der Veränderung des Durchschnittsalters des 

Fuhrparks bis auf eine Untergrenze zu reduzieren, welche einer Umsatzrendite von 3% 

entspricht. 

(3) Die Unternehmen legen dem Landkreis / der kreisfreien Stadt zur Prüfung nach 

vorstehendem Absatz 1 eine Bescheinigung ihrer Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer 

vor, welche bestätigt, dass die Regeln der Ziff. 1. bis 6. des Anhangs der VO (EG) Nr. 

1370/2007 und des § 8 dieser Allgemeinverfügung sowie die Anforderungen und 

Standards gemäß § 3 Absatz 10 dieser Allgemeinverfügung eingehalten wurden. 

(4) Mit der Bestätigung gemäß vorstehendem Absatz 3 verbundene Kosten sind ebenfalls 

vom Ausgleich nach § 3 umfasst. 

(5) Soweit eine Überkompensation vorliegt, wird kein Ausgleich gewährt. Unter- und 

Überkompensationen können in einem Zeitraum von jeweils drei Jahren beginnend mit 

dem Jahr der Überkompensation miteinander verrechnet werden. 

(6) Soweit Abschlagszahlungen an ein Unternehmen dazu geführt haben, dass die 

maßgeblichen Einnahmen die maßgeblichen Kosten zuzüglich eines angemessenen 

Gewinns überschreiten, sind diese durch die kreisfreie Stadt zurückzufordern und 

gegebenenfalls mit den folgenden Abschlagzahlungen zu verrechnen. Der 

Rückforderungsbetrag wird ab dem jeweiligen Zahlungszeitpunkt des Ausgleichs bis zum 

Eingang des Rückforderungsbetrags der kreisfreien Stadt angemessen verzinst. Die 

Festsetzung der zu leistenden Zinszahlung erfolgt durch die kreisfreie Stadt. 

 

(7) Die Verpflichtung zur Überkompensationsprüfung entfällt, wenn und soweit die 

Linienverkehre gemäß § 2 aus anderem Anlass schon einer Prüfung der 
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Überkompensation unterworfen sind. 

 

§ 8 Wirtschaftlichkeit und Qualität 

(1) Der Anreiz zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung einer wirtschaftlichen 

Geschäftsführung gemäß Nr. 7 Spiegelstrich 1 des Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007 

ergibt sich daraus, dass die Unternehmen das überwiegende Marktrisiko tragen, und 

keine Ansprüche auf einen Verlustausgleich im Nachhinein haben. 

 

(2) Der Anreiz zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung der Erbringung von 

Personenverkehrsdiensten ausreichend hoher Qualität gemäß Nr. 7 Spiegelstrich 2 des 

Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007 ergibt sich aus dem status quo und gegebenenfalls 

nachfolgend vom Landkreis im Nahverkehrsplan vorgegebenen quantitativen und 

qualitativen Anforderungen und Standards. 

§ 9 Gesamtbericht 

Die Veröffentlichung des Gesamtberichts gemäß Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/ 2007 

erfolgt im Internet-Auftritt der kreisfreien Stadt, und ab Verfügbarkeit eines solchen in einem 

landes- oder bundesweiten Veröffentlichungsportal. Die kreisfreie Stadt beachtet bei der 

Verwendung der von den Unternehmen zugänglich gemachten Informationen, Daten etc. 

die Vorschriften des Unions-, Bundes- und Landesdatenschutzes sowie die Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen. 

§ 10 Inkrafttreten, Aufhebung 

(1) Diese Allgemeinverfügung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 

 

(2) Diese Allgemeinverfügung kann jederzeit mit einer Vorankündigungsfrist von sechs 

Monaten aufgehoben werden. 

 
Aschaffenburg, den 04.12.2025 
STADT ASCHAFFENBURG 
 
Jürgen Herzing 
Oberbürgermeister 
 

 

5. Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO); Öffentliche Zustellung einer 

Baugenehmigung (BV-Nr. 20250156)  

 
Die Stadt Aschaffenburg hat mit Bescheid vom 02.12.2025 dem Bauherrn May Bauträger 
GmbH die bauaufsichtliche Genehmigung zum Neubau von 5 Mehrfamilienhäusern mit 
Gewerbenutzung, Garage und Stellplätzen auf dem Grundstück Flur-Nr. 1954/11, 1954/16, 
1954/21, 1954/15 der Gemarkung Aschaffenburg, Glattbacher Straße 82, entsprechend den 
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mit Prüfvermerk vom 23.09. und 26.11.2025 versehenen Bauvorlagen vom 02.09.2025 (BV-
Nr. 20250156) unter Auflagen und Bedingungen erteilt.  
 
Die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO 
erfolgt hiermit gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO durch öffentliche Bekanntmachung und gilt damit 
als mit dem Tag der Bekanntmachung bewirkt.  
 
Verfahrensbeteiligten kann nach Terminvereinbarung Akteneinsicht in den Räumlichkeiten 
des Bauordnungsamtes (Sandgasse 1) gewährt werden. 
  
Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen den Baugenehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht, Burkarderstr. 26, 97082 
Würzburg erhoben werden.  
 
Aschaffenburg, 02.12.2025  
STADT ASCHAFFENBURG  
 
Jürgen Herzing  
Oberbürgermeister 

6. Öffentliche Zustellungen 

1. Die Stadt Aschaffenburg hat gegenüber Frau Aliya Roßmeisl, geb. am 15.06.2005, letzte 

bekannte Adresse: Buchenstr. 2, 63868 Großwallstadt, am 04.12.2025 einen Bescheid, AZ: 

2/33-BSB/AB-A3535/01.04.2025 erlassen. 

2. Die Stadt Aschaffenburg hat gegenüber Herrn Mohanad Mrae, geb. am 29.11.1983, 

letzte bekannte Adresse: Frohsinnstr. 30, 63739 Aschaffenburg, am 09.12.2025 einen 

Bescheid, Az: 2/33-BSB/MSP-AU83/18.07.2022/PR erlassen. 

3. Die Stadt Aschaffenburg hat gegenüber Herrn Dimitrii Afanasev, derzeit unbekannten 

Aufenthalts, am 09.12.2025 eine Mitteilung erlassen. 

Da der Aufenthaltsort der Empfänger unbekannt ist, werden die o.g. Schriftstücke durch 

öffentliche Bekanntmachung nach Art. 15 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Bayerischen 

Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) i. V. m. Art. 26 Abs. 2, Art. 27 

Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) zugestellt. Zwei Wochen nach 

der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung gilt die Zustellung als erfolgt. Hiermit werden 

Fristen in Lauf gesetzt, deren Versäumung zu Rechtsverlusten führen können. 

Zu 1. + 2. Das Schriftstück kann bei der Stadt Aschaffenburg, Rathaus, Dalbergstr. 15, 63739 

Aschaffenburg, im Bürgerbüro im Erdgeschoss während der allgemeinen Servicezeiten 

eingesehen werden. 

 

Zu 3. Das Schriftstück kann bei der Stadt Aschaffenburg, Rathaus, Dalbergstr. 15, 63739 

Aschaffenburg, 2. Stock, Zimmer 233, während den allgemeinen Servicezeiten, eingesehen 

werden. 

Aschaffenburg, 09.12.2025 
Stadt Aschaffenburg 
 

Jürgen Herzing 
Oberbürgermeister 
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Tagesordnungen der Sitzungen des Stadtrates 

Die Tagesordnungen der öffentlichen Sitzungen des Stadtrates der Stadt 

Aschaffenburg können unter https://ris.aschaffenburg.de/Meeting.mvc abgerufen 

werden. 

 
Vergaben 
 
Aktuelle Ausschreibungstexte für Bau- , Liefer- und Dienstleistungsaufträge können 
für die Stadt Aschaffenburg unter www.aschaffenburg.de/ausschreibungen und für die 
Stadtbau Aschaffenburg GmbH unter www.stadtbau-
aschaffenburg.de/aktuelles/ausschreibungen abgerufen werden. 
 
 
Das Amtsblatt der Stadt Aschaffenburg wird ausschließlich digital veröffentlicht und erscheint 
wöchentlich und nach Bedarf. Es wird im Internet auf der öffentlich zugänglichen Seite 
www.aschaffenburg.de/amtliche veröffentlicht. Das dort eingestellte elektronische PDF-
Dokument ist die amtlich bekannt gemachte Fassung. 
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